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VERFÜGUNG

vom 18. Dezember 1998

Rümlang. Nutzungsplanung (Änderung)


Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 2931/1995 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Rümlang genehmigt.

Am 21. September 1998beschloss die GemeindeversammlungRümlang eine Änderung der

Bau0 sowie die Festsetzung eines Spezialplans für die Dachaufbauten in der Kernzone

Chatzenrüti. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanz-

lei der Baurekurskommissionen und des Bezirksrates Dielsdorf, beide vom 2. Dezember

1998 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 4. Dezember 1998 ersucht der Ge-

meinderat Rümlang um Genehmigung der Vorlage.

Mit RRB Nr. 2931/1995 wurde die Gemeinde Rümlang eingeladen, die Vorschriften für die

Kernzone K1 Chatzenrüti so zu überarbeiten, dass die Erhaltung der schützenswerten Bau-

substanz dieses Ortsbildes von regionaler Bedeutung gewährleistet bleibt. Mit der zur Ge-

nehmigung eingereichtenVorlage werden diese Voraussetzungenerfüllt.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

Die von der Gemeindeversammlung Rümlang am 21. September 1998 festgesetzte

Änderung der Bau0 sowie die Festsetzungeines Spezia1plansfür die Dachaufbauten in

Chatzenrüti wird genehmigt.

Die Gemeinde Rümlang wird eingeladen,Dispositiv Ziffer I gemäss § 6 lit. a und § 89

PBG öffentlich bekanntzumachen.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang (unter Beilage von drei Dossiers), an die

Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Verwaltungsgericht und an das Tiefbau-
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amt-Archiv (unter Beilage je eines Dossiers)sowie an das Amt für Raumordnung und

Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

Zürich, den 18.Dezember 1998
982186/Ove/Zst

ARVAmtfür
RaumordnungundVermessung
FürdenAuszug:



Gemeinde Rümlang Glattalstrasse 181
8153 Rümlang

Telefon 01-817 75 00

Fax 01-818 01 18

Gemeindeversammlung Protokollauszug 21. September 1998

Amtfür aumordnuri3und Vermessung
Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Gestütztauf die Bestimmungendes Planungs-und Baugesetzes(PBG)
sowieArt. 12 Ziffer 3 der Gemeindeordnungwird die am 13./14. September
1994 festgesetzteBau- undZonenordnungwie folgtgeändert:

1.1 Fürdie Kernzonengeltendie Kernzonenpläneim Massstab1:2'500 und in
der KernzoneI Katzenrütizusätzlichder SpezialplanDachaufbautenim
Massstab1:1'000 (Artikel1.1 Abs.2).

1.2 HochrechteckigeDachflächenfenstersind in geringerAnzahlundbei guter
architektonischerGestaltung

in der KernzoneI DorfmiteinerGlasflächevon höchstens0.45 m2
in der Kernzone1Katzenrütimiteiner Glasflächevon höchstens0.40 m2

gestattet(Artikel2.7 Abs.4)

1.3 Artikel2.7 Abs. 5 (Dachflächenfensterfür ergänzende Belichtung)wirder-
satzlosgestrichenunddie Numerierungder nachfolgendenArtikelentspre-
chendangepasst.

1.4 In den KernzonenI dürfenDachaufbautenzusammenmitden Dachflächen-
fensternnichtbreiterals einViertel;in den KernzonenII A und II B mit
DachflächenfensternundüberdecktenDacheinschnittennichtbreiterals
ein Drittelder betreffendenFassadenlängesein (neu Artikel2.7 Abs. 7)

1.5 In der KernzoneI KatzenrütisindDachaufbautenauf bestehendenBauten
nurauf den im SpezialplanbezeichnetenDachflächenundnur imersten
Dachgeschossgestattet(neuArtikel2.7 Abs. 8)

1.6 In der KernzoneI KatzenrütisindDachaufbautenauf Neubautennurauf
den vonder KatzenrütistrasseabgewandtenDachflächenundnur im ersten
Dachgeschosszulässig(neuArtikel2.7 Abs. 9)

1.7 Auf den GiebelseitensindvorspringendeBalkonein den Dachgeschossen
nichtgestattet(Art.2.8 Abs.4)

1.8 Artikel2.11 (Energiegewinnungsanlagen)wirdersatzlosgestrichen.

2. Die Genehmigungdurchdie Baudirektionoder den Regierungsratdes
KantonsZürichgemäss§§ 2 und89 PBG bleibtvorbehalten.

3. Der Gemeinderatwirdermächtigt,sofernim GenehmigungsverfahrenÄn-
derungenverlangtwerden,diesein eigener Kompetenzzu beschliessen.
Die gleicheRegelunggiltbei Rekursen.

4. Der GemeinderatwirdmitdemVollzugbeauftragt.

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Präsident: `erSchreiber:

W. Bosshard A. Frauenfelder
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